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Text 

5. ABSCHNITT 

Durchschnittssätze 

§ 17. (1) Für die Ermittlung des Gewinnes können mit Verordnung des Bundesministers für 
Finanzen Durchschnittssätze für Gruppen von Steuerpflichtigen aufgestellt werden. Die 
Durchschnittssätze sind auf Grund von Erfahrungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse bei der 
jeweiligen Gruppe von Steuerpflichtigen festzusetzen. 

(2) Solche Durchschnittssätze sind für die Fälle aufzustellen, in denen weder ordnungsmäßige 
Bücher noch Aufzeichnungen geführt werden, die eine Gewinnermittlung nach § 4 ermöglichen. 

(3) In der Verordnung werden bestimmt: 

 1. Die Gruppen von Betrieben, für die Durchschnittssätze anzuwenden sind. 

 2. Die für die Einstufung jeweils maßgeblichen Betriebsmerkmale. Als solche kommen 
insbesondere in Betracht: 

 a) Bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben die Betriebsart und der Einheitswert. 
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 b) Bei gewerblichen Betrieben die örtliche Lage, die Ausstattung, die Konkurrenzverhältnisse, 
der Wareneingang oder Wareneinsatz und die Zahl der Arbeitskräfte. 

 3. Die Art der Gewinnermittlung für die einzelnen Gruppen von Betrieben durch Aufstellung von 
Reingewinnsätzen und Reingewinnprozentsätzen vom Einheitswert oder vom Umsatz. In der 
Verordnung kann bestimmt werden, daß für die Gewinnermittlung nur die Betriebsausgaben oder 
Betriebsausgabenteile nach Durchschnittssätzen ermittelt werden. 

 4. Der Veranlagungszeitraum, für den die Durchschnittssätze anzuwenden sind. 

 5. Der Umfang, in dem jenen Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach Durchschnittssätzen 
ermitteln, Erleichterungen in der Führung von Aufzeichnungen gewährt werden. 

(4) Ist die genaue Ermittlung von Werbungskosten mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten 
verbunden, so können vom Bundesminister für Finanzen neben dem Werbungskostenpauschbetrag gemäß 
§ 16 Abs. 3 Durchschnittssätze für Werbungskosten im Verordnungswege für bestimmte Gruppen von 
Steuerpflichtigen nach den jeweiligen Erfahrungen der Praxis festgelegt werden. Der Bundesminister für 
Finanzen kann bei Berufsgruppen, die eindeutig von der Verordnung erfaßt werden, anordnen, daß diese 
Durchschnittssätze vom Arbeitgeber beim Steuerabzug vom Arbeitslohn ohne Vorliegen eines 
Bescheides über den Freibetrag zu berücksichtigen sind. 
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